
Buchbesprechungen R]
pannung zwıschen der christologıschen und ek- Sıcher, alle dıe genannten Eınzelheıiten fiinden
Klesi0logıschen (oft funktionalıistischen) 1C| des sıch versireuft uch anderswo, ber dıe klar geord-
mtes besprochen, der Weınherıitus dargestellt, en, umfassenden und doch detaıllıerten arle-
ebenso der akramentale Charakter und dıe Ver- SUNSCH machen dieses Opus für jeden unverzıcht-
schıedenheıt der Weıheämter (Epıskopat, resbyte- bar, der sıch ber das Weıhesakramen:!: informieren
ral, Dıakonat) und ıhre verschılıedenen Aufgaben. ll AtoOoNn ZUueZENAUS, u2sburg

Kirchenrecht

into, Pıo 1t0 Heg.) Commento al C’odice dı lateimnıschen ext des EIC SOWIeEe dessen amtlıche
Dirıtto C anoniCcO Studıum OMANAe Rotae Übersetzung In ıtahenischer 5Sprache Dazu kom-
COorpus Turtis Canonicl, del Vatıcano: Hd INenNn och und Z W erfreulıcherweise In vollem
hreria 1frıce Vatıcana 2001 . AT S aper- OoOrtlau auf Lateinisch und Italıenısch dıe bIs-
hack, ISBN 56-209-/145-53, Euro 61,98 lang veröffentlichten authentischen Interpretatio-

1IeN SOWIE der eigentliche Kommentar ın ıtahen1-
Bıs ZUTN Inkrafttreten des( lIurıs Canonicı scher Sprache. Dabe!]l wurden dıe jeweıls

VonNn 017 tellte das AdUsSs verschıedenen mıttelalter- sammengehörenden exte SsSOWweIlt möglıch auf Je e1-
lıchen Rechtssammlungen hervorgegangene und MT Seıte vereınt. Dass sıch das uch TOLZdem

Urc Übersichtlichkeit und gule Lesbarkeit AdU$s-1mM Jahr 1580 päpstlıch approbierte Orpus lurıs
Canoniıcı dıe maßgebliche Quelle kırchlichen zeiıchnet, stellt 1ne unter drucktechnischem Aspekt
Rechts dar; als Dokument offizıösen Charakters WITKIIC herausragende eistung dar.

Für den Benutzer außerordentlich hılfreich SındW dl Gesetz- und Urteilssammlung WI1IEe uch
and- und ENTDUC In einem. Aufgrund der für uch dıe zahlreichen Anhänge (S 1021—-1071),
dıe kırchliche Rechtsentwicklung unvergleıich- ter denen sıch ergänzende Rechtsquellen, termıno-
lıchen Bedeutung des Corpus Iurıs Canonicı WEeTI- logısche und methodische Schaubilder, tabelları-
den jedes Werk, das denselben 1fte für sıch be- sche Übersichten SOWIEe dıe stıchwortartige Be-
ansprucht, höchste nsprüche gestellt werden MUS- schreibung konkreter Vorgehensweisen 1M ITCN-
SCH lıchen Prozesswesen tIınden Besonderer Twäh-

Nachdem aps Johannes Paul IL allerdings ın NUNg WE  = ist das ausführlıche, sorgfältig erarbeıtefte
ohl her metaphorıschem Innn dıe In der olge und wiıederum ausgesprochen übersıchtliıch prasen-
des IL Vatıkanıschen Konzıls durchgeführte Neu- t1erte Sachregister (S 13—-1230).
kodifikation des allgemeinen kırchlichen Rechts Angesıchts der aterı1al, das sıch J1er in
als en Orpus Iurıs Canoni1cı (bestehend AUsSs einem einz1ıgen Band vereınt iındet, kann nıcht
dem Codex lurıs anOn1C1, dem CX Canonum überraschen, ass dıe Kommentare den eweıl1-
Ecclesiarum Orıi1entalıum und der Apostolıschen SCH Canones verhältnısmäßıie Nnapp ausgefallen
Konstitution ber dıe Römische Kurılie »Pastor boO- SINd. Abgesehen VO  > den großen mehrbändigen
NUS«) bezeichnet hat, Ist dıe Herausgabe eiıner kom- Kommentaren (wıe {wa des Münsterıiıschen der
mentierten Ausgabe der genannten Gesetzbücher jenes der Unıhversıtä VO  —_ Navarra), denen alur
als eın ebenso mutiges WIe ehrge1iz1ges Projekt wıeder Übersichtlichkeit mangelt, Ist 1ne
würdıgen. Im Folgenden vorgestellt werden soll pT:  ISC. en vergleichbaren Werken eıgene Pro-
der Band diıeser unter dem hoch gegriffenen ematı daß Ss1e. alleın schon aus Platzgründen
Tıtel »Corpus Iurıs Canon1cC1« erscheınenden Re1- aum mehr als ıne erläuternde altsangabe der
S der dıe Neubearbeıtung eines bereıts 9085 In betreffenden anones bieten In der Lage Ssınd.
erster Auflage ın der Urbanıana Universıty Press Rechtsgeschichtliche und rechtssystematische In-
erschıenenen Kommentars ZU @(@ darstellt. Da- formationen SOWI1e Hınwelse auf theologısche A
be1l konnte der Herausgeber, der seıIt 1995 als udı- sammenhänge und praktısche Anwendung SUC|
{Or der Römischen ota ätıg Ist. auf ıneel VO  —_ Ian er uch ın der 1er ZUT Betrachtung stehen-
Autoren un! Mıtarbeıitern zurückgreıfen, deren den Publıkation weıtgehend vergeblıich. Gut be-
Auflistung (S= sıch WI1e eın »Who 15 who« 1eN! 1st dagegen, WEem eıner pragnanten, C1I-
der den Päpstlıchen Universıtäten, den äpst- lässıgen und USSCWOSCNCNH Grundorientierunglıchen Gerichtshöfen und der Römischen Kurıe fa- ber das Gesetzbuch der lateinıschen Kırche und
tıgen Kanonisten 1es dıe amı unmıittelbar zusammenhängende Rechts-

Der voluminöse and nthält den authentischen materıe gelegen 1st.



228 Buchbesprechungen
Eın Vorwort des Präfekten der Apostolıschen her bald erwartenden drıtten Auflage Vvorbenal-

1gnatur, Kardınal Marıo Francesco ompedda, ten
WIe 1ıne VO  S Erzbischof Juhän Herranz, dem Prä Ungeachtet der genannten ängel ber gebührt
denten des Päpstlıchen ates ZUT Interpretation VO  —_ dem vorgestellten Werk hne Zweifel e1in fester
esetzestexten, verfasste ınführung verleihen alz unter den internatıonal bedeutenden K Oom-

mentaren ZU CIEdem Werk mıt dem anspruchsvollen E
tel und dem auftf Eınband und Vorsatzblatt mehrfach olfgang Rothe, SE Pölten
abgebildeten päpstlıchen Wappen eın gleichsam
Ooffi1Zz1öses Erscheinungsbild.
1C uletzt angesıichts dessen können einıge ehmen-Viıere22e, O0SE: Dıie FEinzelhbeicht: IM

graviıerende ängel nıcht unerwähnt bleıben, dıe katholisch-evangelischen Gespräch. FEıine theolo-
sıch kaum als Schönheıitsfehler entschuldi- gisch-kanonistische Untersuchung Il Konfessions-
SCH lassen. /um eınen findet sıch In eıner SaNZCH kundliche Un kontroverstheologische Studien,
el VO  —_ Fällen WAarTr der exf der jeweılıgen Ge- Paderhborn Bonifatius 2002, 228 ISBN
setzesbestimmung angeführt, eınen entsprechen- 3-59/170-T /3-4 EUR 34,90
den Kkommentar azu SUC jedoch aut den CTITS-

ten IC vergeblıich. rst be1l näherer Betrachtung Der ökumeniısche Dıalog hat ıne(l VON 1)0-
eröffnet sıch dem Leser, Ass In den me1lsten dieser

mehrere unmıttelbar aufeınander olgende kumenten hervorgebracht, dıe unter Beachtung der
unterschiedlichen Glaubensüberzeugungenund thematısch CN zusammenhängende Canones sentliıche gemeIınsame Grundauffassungen ZWI1-

In einem einzıgen Kommentar abgehandelt WOI- schen der Katholischen Kırche und kırchlichen Ge-
den. W arum ber beispielsweıse der überaus De- meılinschaften der Reformatıon zusammenfTühren.
eutende Cd]  a (»Baptısmo OMO In Ecclesiae
Chrıistı Incorporatur «) dem Herausgeber (und In Mıiıt der nterzeichnung der »Geme1lnsamen ä-

Iung ZUT Rechtfertigungslehre« 111USS zukünftiıgdıiıesem Fall uch Autor) keiınen e1igenen Kommen- uch der rage ach »Buße-Beichte-Absolution«
WwWeTT SCWESCH 1st und lediglıch In einem einzıgen

bescheı1denen Satz 1mM Anschluss Cal  > (S 61)
intens1ver nachgegangen werden. Für dıe angJährı1-

Ehebandverte1idigerin Kölner Erzbischöf-
abgehandelt wiırd, erscheınt mehr als fragwürdıg. lıchen Offizıalat, Rosel Oehme-Viereg2g2e, W al 1e$s
Verschlıedene anones entbehren jeglıcher Motivatıon NUS, für den Bereıich Deutschlands
Erläuterung; als Beıspiele dafür selen dıe Cal 459 »dıe konfessionell unterschiedlich gepragten ehr-
(S ZAZ)) 837 516) und 1719 (S 994) genannt ber dıe Eıinzelbeıichte, ihre jeweılıge 11-
Der insgesamt posıtıve INATUC der Publıkatıion turgısche Ausgestaltung SOWw1e ihre rechtliıchen
erfährt angesıichts dieses keıner erkennbaren yste- Aspekte AUS theologısch-kanonistischer Perspekti-matık folgenden und insofern wıllkürlich anmutfen-
den Auswahlverfahrens 1ne leıder nıcht unerheblı-

untersuchen« (S 15) S1e verfolgt amı! das
Ziel, »Anknüpfungspunkte für dıe Weıterführung

che Eınschränkung. des katholısch-evangelıschen Gesprächs238  Buchbesprechungen  Ein Vorwort des Präfekten der Apostolischen  cher bald zu erwartenden dritten Auflage vorbehal-  Signatur, Kardinal Mario Francesco Pompedda, so-  ten  wie eine von Erzbischof Juliän Herranz, dem Präsi-  Ungeachtet der genannten Mängel aber gebührt  denten des Päpstlichen Rates zur Interpretation von  dem vorgestellien Werk ohne Zweifel ein fester  Gesetzestexten, verfasste Einführung verleihen  Platz unter den international bedeutenden Kom-  mentaren zum CIC.  dem Werk zusammen mit dem anspruchsvollen Ti-  tel und dem auf Einband und Vorsatzblatt mehrfach  Wolfgang F. Rothe, St. Pölten  abgebildeten päpstlichen Wappen ein gleichsam  offiziöses Erscheinungsbild.  Nicht zuletzt angesichts dessen können einige  Oehmen-Vieregge, Rosel: Die Einzelbeichte im  gravierende Mängel nicht unerwähnt bleiben, die  katholisch-evangelischen Gespräch. Eine theolo-  sich kaum als bloße Schönheitsfehler entschuldi-  gisch-kanonistische Untersuchung (= Konfessions-  gen lassen. Zum einen findet sich in einer ganzen  kundliche und kontroverstheologische Studien, Bd.  Reihe von Fällen zwar der Text der jeweiligen Ge-  LXXII). Paderborn: Bonifatius 2002, 228 S., ISBN  setzesbestimmung angeführt, einen entsprechen-  3-89710-173-4, EUR 34,90.  den Kommentar dazu sucht man jedoch auf den ers-  ten Blick vergeblich. Erst bei näherer Betrachtung  Der ökumenische Dialog hat eine Reihe von Do-  eröffnet sich dem Leser, dass in den meisten dieser  Fälle mehrere unmittelbar aufeinander folgende  kumenten hervorgebracht, die unter Beachtung der  unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Wwe-  und thematisch eng zusammenhängende Canones  sentliche gemeinsame Grundauffassungen Zzwi-  in einem einzigen Kommentar abgehandelt wer-  schen der Katholischen Kirche und kirchlichen Ge-  den. Warum aber beispielsweise der überaus be-  meinschaften der Reformation zusammenführen.  deutende can. 96 (»Baptismo homo in Ecclesiae  Christi incorporatur ...«) dem Herausgeber (und in  Mit der Unterzeichnung der »Gemeinsamen Erklä-  rung zur Rechtfertigungslehre« muss zukünftig  diesem Fall auch Autor) keinen eigenen Kommen-  auch der Frage nach »Buße-Beichte-Absolution«  tar wert gewesen ist und lediglich in einem einzigen  bescheidenen Satz im Anschluss an can. 97 (S. 61)  intensiver nachgegangen werden. Für die langjähri-  ge Ehebandverteidigerin am Kölner Erzbischöf-  abgehandelt wird, erscheint mehr als fragwürdig.  lichen Offizialat, Rosel Oehme-Vieregge, war dies  Verschiedene Canones entbehren sogar jeglicher  Motivation genug, für den Bereich Deutschlands  Erläuterung; als Beispiele dafür seien die cann. 459  »die konfessionell unterschiedlich geprägten Lehr-  (S. 272), 833 (S. 516) und 1719 (S. 994) genannt.  aussagen über die Einzelbeichte, ihre jeweilige li-  Der insgesamt positive Eindruck der Publikation  turgische Ausgestaltung sowie ihre rechtlichen  erfährt angesichts dieses keiner erkennbaren Syste-  Aspekte aus theologisch-kanonistischer Perspekti-  matik folgenden und insofern willkürlich anmuten-  den Auswahlverfahrens eine leider nicht unerhebli-  ve zu untersuchen« (S. 15). Sie verfolgt damit das  Ziel, »Anknüpfungspunkte für die Weiterführung  che Einschränkung.  des katholisch-evangelischen Gesprächs ... aufzu-  Noch weitaus unverständlicher erscheint es, dass  zeigen« (15). Dies gelingt ihr in einer Weise, die  die einzige bislang vorgenommene Änderung am  bemüht ist, Gemeinsamkeiten offen zu legen, ohne  Text des 1983 promulgierten CIC keine Berück-  jedoch gravierende Differenzen und notwendige  sichtigung gefunden hat. Im Apostolischen Schrei-  Postulate für den ökumenischen Dialog »weichzu-  ben »Ad tuendam fidem« vom 18. Mai 1998 hatte  spülen«.  Papst Johannes Paul II. angeordnet, dass dem  Die Untersuchung umfasst vier Teile. Der erste  bisherigen can. 750 — dem seit 1989 verbindlichen  Teil (S. 19-114) geht der Frage nach, welche Lehr-  Text der »Professio fidei« entsprechend, der sich  aussagen, liturgischen Riten und rechtlichen Be-  übrigens im vorliegenden Werk im Zusammenhang  stimmungen zur Einzelbeichte die jeweiligen Leh-  mit can. 833 (S. 516f.) abgedruckt findet — ein  ren und die Bußpraxis prägen. Im ersten Abschnitt  zweiter Paragraph hinzuzufügen ist, demzufolge  zur Einzelbeichte in der römisch-katholischen Kir-  die vom Lehramt der Kirche bezüglich des Glau-  che werden die Aussagen des Konzils von Trient,  bens und der Sitten endgültig vorgelegten Wahrhei-  des II. Vaticanum, des Ordo Paenitentiae und des  ten fest anzuerkennen und zu halten sind. Sucht  CIC/1983 dargelegt. Dabei erhellt sich das Motiv  man allerdings im Kontext von can. 750 (S. 476f.)  der »Versöhnung mit Gott und der Kirche«, das  nach dessen zweitem Paragraphen einschließlich  zweifelsohne zum bestimmenden Aspekt der Theo-  des dazugehörigen Kommentars, wird man bedau-  logie zur Buße erwachsen ist. Der zweite Abschnitt  arbeitet Elemente zur »Einzelbeichte« in der Ver-  erlicherweise enttäuscht. Eine entsprechende Er-  gänzung bleibt als unerlässliches Desiderat der si-  einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-aqutfzu-
och weIltaus unverständlıiıcher erscheınt C5S, aSsSs ze1gen« 15 Dies gelıngt iıhr In eıner Weıse, dıe

dıe einzZ1ge bıslang vorgenommene Anderung bemüht ISst, Geme1insamkeıten en egen, hne
exfi des 083 promulgıierten CIC keıne erück- jedoch gravierende Dıfferenzen und notwendıige
sıchtigung gefunden hat. Im Apostolıschen Schre1- Postulate für den ökumenıschen Dıalog »weıchzu-
ben »Ad uendam 1dem« VO 18 Maı 1998 spülen«.
aps ohannes Paul Il angeordnet, ass dem DiIie Untersuchung umfasst 1eT7 Teıle Der erste
bısherıgen Cal  S 750 dem se1lt 1989 verbindlıchen eıl (S 19 ] 14) geht der rage nach, welche Lehr-
exfi der »Professio0 1de1« entsprechend, der sıch y lıturgıschen ıten und rechtlıchen Be-
übrıgens 1m vorlıegenden Werk 1M usammenhang stıiımmungen ZUT Eıinzelbeichte dıe jeweılıgen Leh-
mıt Cal  S 83 S abgedruckt fındet eın Ien und dıe Bußprax1s pragen Im ersten Abschnıiıtt
zweıter aragrap! hınzuzufügen Ist, demzufolge ZUT Einzelbeichte In der römisch-katholischen Kır-
dıe VO Lehramt der Kırche bezüglıch des lau- che werden dıe Aussagen des Konzıls VOIN Trıent,
ens und der Sıtten endgültig vorgelegten ahrhe1- des IL Vatıcanum, des rdo Paenıitentiae und des
ten fest anzuerkennen und halten SInd. uCcC argelegt. Dabe!1 rhellt sıch das Motiıv
INan allerdings 1mM Kontext Von Cal  S Z S der » Versöhnung mıt ott und der Kırche«, das
ach dessen zweıtem Paragraphen einschlıeßlıch zweıfelsohne Z.U) bestimmenden Aspekt der heo-
des dazugehörıgen Kommentars. wırd edau- ogıe ZUT ube erwachsen 1st. Der zweıte Abschnıitt

arbeıtet emente Z »Eıinzelbeichte« In der Ver-erlıcherweılse enttäuscht Eıne entsprechende KT-
ganzung bleıibt als unerlässlıches Des1ıderat der S1- ein1ıgten Evangelısch-Lutherischen Kırche Deutsch-


